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Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 43 ff . Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) i. V. 
m. §§ 73 ff . Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) für den geplanten 
Neubau einer Erdgastransportleitung, der Spessart-Odenwald-Leitung (SPO), hier: 
Abschnitt Hessen-Süd (PLC) von der Ortslage Herchenrode (Gemeinde Modautal) 
bis zur Ortslage Lampertheim (Stadt Lampertheim);

– Anhörungsverfahren

Die terranets bw GmbH plant für einen zukunftssicheren Ausbau ihres bestehenden Erdgasnet-
zes den Neubau der Erdgastransportleitung SPO mit einer Gesamtlänge von 117 km von Wirtheim/
Biebergemünd bis Lampertheim in überwiegender Parallelführung zur bereits vorhandenen Mit-
te-Deutschland-Anbindungsleitung (MIDAL). Das Gesamtvorhaben umfasst vier Planfeststellungs-
abschnitte, wovon drei Abschnitte in Hessen liegen. Hessen-Nord von Wirtheim/Biebergemünd 
bis Klein-Auheim/Hanau (PLA), Hessen-Mitte von Klein-Auheim/Hanau bis Herchenrode/Modautal 
(PL-B), Hessen-Süd von Herschenrode/Modautal bis Lampertheim (PL-C) und den Abschnitt Bayern 
(PL-D). Für die SPO ist eine Nennweite von DN 1.000 sowie eine Druckstufe von PN 90 vorgesehen; 
die Leitung soll zudem wasserstoff ready errichtet werden.

Die terranets bw GmbH hat vorliegend gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EnWG die Planfeststellung für 
den Abschnitt Hessen-Süd (PLC) beginnend mit dem Stationierungspunkt (SP) 83+220 bis zum SP 
117+640 von der Ortslage Herchenrode/Modautal bis zur Ortslage Lampertheim/Lampertheim ein-
schließlich der dazugehörigen Betriebs- und Nebenanlagen gem. § 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG beim 
Regierungspräsidium Darmstadt beantragt. Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung durchzuführen. Die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen beinhaltet daher auch die 
Einbeziehung der Öff entlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 18 Abs. 1 UVPG.

Der Abschnitt Hessen-Süd erstreckt sich über eine Länge von 34,4 km und umfasst außerdem die 
nachfolgend genannten wesentlichen Bestandteile:
 • Erdgastransportleitung SPO, DN 1000,
 • Verlegung von Kabelschutzrohren und LWL-Begleitkabeln im Trassenverlauf,
 •  Bau einer Gasdruckregelmessanlage (GDRMA) sowie einer Molchstation mit Betriebsanlagen 

und Zufahrten am Standort Lampertheim/Lampertheim,
 •  Bau von 3 Armaturengruppen (AG) mit Betriebsanlagen und Zufahrten unter den Stationsna-

men Gadernheim (Gemeindegebiet Lautertal) sowie Bensheim und Heppenheim Süd (Stadt-
gebiet Heppenheim), 

 •  Errichtung von 3 Anschlussleitungen, die von den Armaturengruppen Gadernheim, Bensheim 
und Heppenheim Süd zu den Anschlusspunkten der nachgelagerten Netzbetreiber führen,

 • Rohrlagerplätze zur temporären Lagerung von Rohr- und Baustellenmaterial,
 • Schutzeinrichtungen gegen die Hochspannungsbeeinfl ussung,
 • temporäre Arbeits- und Baustelleneinrichtungsfl ächen, Zuwegungen,
 • Maßnahmen für die Bauwasserhaltung und Druckprüfung.

Durch das geplante Vorhaben sind in Hessen die Gemeinde Modautal im Landkreis Darmstadt-Die-
burg, die Gemeinde Lautertal (Odenwald) sowie die Städte Bensheim, Lorsch, Heppenheim und 
Lampertheim im Landkreis Bergstraße sowie in Baden-Württemberg die Gemeinde Laudenbach und 
die Stadt Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis betroff en. Für das Gemeindegebiet Laudenbach und das 
Stadtgebiet Hemsbach sind keine unmittelbaren Grundstücksinanspruchnahmen vorgesehen; es 
entstehen durch das Vorhaben nur mittelbare Betroff enheiten durch Baulärm und die Ausdehnung 
von Absenktrichtern aufgrund der erforderlichen Grundwasserhaltung während der Bauphase. 

Die Planunterlagen werden gemäß § 43a EnWG i. V. m. § 73 HVwVfG durch Veröff entlichung im 
Internet für die Dauer eines Monats vom

09.03.2026 bis 08.04.2026

zur allgemeinen Einsichtnahme von den vom Vorhaben betroff enen Kommunen mittels Verlinkung 
auf die Internetseite des Regierungspräsidiums Darmstadt zugänglich gemacht.

Über folgenden Link auf der Internetseite der Stadt Bensheim können die

Planunterlagen für den Abschnitt PLC Hessen – Süd der SPO eingesehen werden: https://www.
bensheim.de/amtliche-bekanntmachung-neubau-der-spessart-odenwald-leitung-spo-hier-ab-
schnitt-hessen-sued-plc Zeitgleich können die Planunterlagen direkt auf der Homepage des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt unter https://rp-darmstadt.hessen.de/ – Rubrik: Bekanntmachungen 
 Energienetze“) bzw. dort unter folgendem Link aufgerufen werden: https://rp-darmstadt.hessen.
de/veroeff entlichungen-und-digitales/oeff entliche-bekanntmachungen/energienetze/09032026-
neubau-der-spessart-odenwald-leitung-spo-hier-abschnitt-sued-plc

1.  Alle, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, können sich bis 13.05.2026 (maßgeb-
lich ist der Tag des Eingangs, nicht das Datum des Poststempels) beim Regierungspräsidium 
Darmstadt (Anhörungsbehörde), Dezernat III 33.1, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt 
(Postanschrift: Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt) oder bei den auslegenden 
Städten und Gemeinden Modautal, Lautertal, Bensheim, Lorsch, Heppenheim und Lampert-
heim in Hessen sowie in Baden-Württemberg bei den auslegenden Kommunen Laudenbach und 
Hemsbach schriftlich oder zur Niederschrift zu den Planunterlagen äußern und Einwendungen 
erheben.

  Äußerungen und Einwendungen müssen den Namen und die Anschrift lesbar enthalten, den gel-
tend gemachten Belang und das Maß der befürchteten Beeinträchtigungen erkennen lassen so-
wie unterschrieben sein. E-Mails ohne qualifi zierte Signatur erfüllen das Schriftformerfordernis 
nicht. Bei der Beeinträchtigung von Grundeigentum soll der jeweilige Flur, die Flurstücksnummer 
und die Gemarkung des betroff enen Grundstückes angegeben werden.

  Äußerungen und Einwendungen sind dem Vorhabenträger und den von ihm Beauftragten zur 
Verfügung zu stellen, um eine Erwiderung zu ermöglichen. Diejenigen, die Einwendungen erhe-
ben, können gem. § 43a Satz 1 Nr. 2 EnWG verlangen, dass hierfür Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht 
erforderlich sind.

2.  Diese Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 
Satz 5 HVwVfG.

3.  Nach Ablauf der Einwendungs- und Äußerungsfrist, also mit Ablauf des 13.05.2026, sind Ein-
wendungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, für das Verwaltungs- und 
Klageverfahren ausgeschlossen (§ 43a EnWG i. V. m. § 73 Abs. 4 Satz 3 HVwVfG i. V. m. § 21
Abs. 4 Satz 1 UVPG). Diese Rechtsfolge gilt auch für Stellungnahmen der Vereinigungen (§ 73 
Absatz 4 Satz 5 HVwVfG).

4.  Bei Eingaben, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder 
mit einer Unterschrift versehenen Seite eine Unterzeichnerin oder ein Unterzeichner mit ihrem 
bzw. seinem Namen, Beruf und Anschrift als Vertreterin bzw. Vertreter der übrigen Unterzeich-
nenden zu benennen (§ 17 Abs. 1 HVwVfG). Andernfalls können diese Einwendungen unberück-
sichtigt bleiben (§ 17 Abs. 2 HVwVfG).

  Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen auch dann erhoben werden müssen, wenn zu-
vor eine Beteiligung im Rahmen der frühen Öff entlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 HVwVfG 
stattgefunden hat.

5.  Auf Verlangen eines Beteiligten, das während der Dauer der Auslegung an das Regierungsprä-
sidium Darmstadt oder die Kommunen Modautal, Lautertal, Bensheim, Lorsch, Heppenheim, 

Lampertheim, Laudenbach und Hemsbach zu richten ist, wird eine alternative, leicht zu errei-
chende Zugangsmöglichkeit zu den Planunterlagen zur Verfügung gestellt; dies ist in der Regel 
die Übersendung eines gängigen elektronischen Speichermediums, auf dem die auszulegenden 
Unterlagen gespeichert sind (§ 43a Satz 3 EnWG).

6.  Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung im Sinne des § 73 Abs. 6 HVwVfG und des § 18 
Abs. 1 S. 4 UVPPG gem. § 43a Satz 1 Nr. 3 EnWG verzichten.

  Ein Erörterungstermin fi ndet gem.§ 43a Satz 1 Nr. 3 EnWG zudem nicht statt, wenn
 •  Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind, 
 •  die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind,
 •  ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die auf privatrechtlichen Titeln beruhen, 

oder
 •  alle Einwender auf einen Erörterungstermin verzichten.

  Die Vertretung durch eine bevollmächtigte Person ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

  Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt wer-
den. 

 Der Erörterungstermin ist nicht öff entlich.

7.  Die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellungnah-
men, Teilnahme am Erörterungstermin und durch Vertreterbestellung entstehenden Kosten wer-
den nicht erstattet.

8.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 
entscheiden ist, werden in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

9.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach dem Abschluss des Anhörungsverfah-
rens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Gemäß § 43b Abs. 1 Nr. 3 EnWG wird 
die Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) dem Vorhabenträger zugestellt. Im Übrigen wird 
sie öff entlich bekanntgegeben, indem der Planfeststellungsbeschluss für die Dauer von zwei 
Wochen auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde mit der Rechtsbehelfsbelehrung zu-
gänglich gemacht wird. Zusätzlich werden in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Gebiet, auf 
das sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, verbreitet sind, der verfügende Teil und 
die Rechtsbehelfsbelehrung des Planfeststellungsbeschlusses sowie ein Hinweis auf die Zu-
gänglichmachung im Internet, bekanntgemacht.

10.  Vom Beginn der Auslegung des Planes dürfen auf den vom Plan betroff enen Flächen bis zu ihrer 
Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich er-
schwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden; vielmehr treten die Beschränkungen 
des § 44a EnWG (Veränderungssperre) in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem 
Träger des Vorhabens an den vom Plan betroff enen Flächen ein Vorkaufsrecht zu (§ 44a Abs. 3 
EnWG).

11. Da das Vorhaben UVP-pfl ichtig ist, wird darauf hingewiesen,
 •  dass die für das Verfahren und die Entscheidung zuständige Behörde das Regierungspräsi-

dium Darmstadt ist,
 •  dass über die Zulässigkeit des Verfahrens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden wer-

den wird,
 •  dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 UVPG notwendigen Angaben enthalten 

und
 •  dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öff entlich-

keit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 Abs. 1 UVPG darstellt,
 •  dass weitere Informationen, die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens von 

Bedeutung sein können und die der zuständigen Behörde erst nach Beginn der Auslegung 
vorliegen, der Öff entlichkeit nach den Bestimmungen über den Zugang zu Umweltinformatio-
nen zugänglich gemacht werden.

12.  Bei dem UVP-pfl ichtigen Vorhaben werden gem. § 19 UVPG die Unterlagen nach § 16 UVPG so-
wie die entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die das Vorhaben betreff en, zur 
Einsicht für die Öff entlichkeit im Rahmen des Beteiligungsverfahrens ausgelegt. Dabei handelt 
es sich insbesondere um folgende im Inhaltsverzeichnis der Planunterlagen aufgeführten Unter-
lagen:

 •  Teil A: Erläuterungsbericht

 •  Teil D: UVP-Bericht, Landschaftspfl egerischer Begleitplan, Artenschutzrechtlicher Fachbei-
trag, Natura 2000 –Verträglichkeitsuntersuchungen, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

 •  Teil E: wasserrechtliche, naturschutzfachliche und forstrechtliche Anträge

 •  Teil F: Fachgutachten Bodenschutz, schall- und lärmschutztechnische Gutachten, geologische 
und hydrogeologische Gutachten, Sicherheitsstudie, Kartierbericht

13.  Die Planunterlagen und die ortsüblichen Bekanntmachungen sind für die Dauer des Verfahrens 
über das UVP-Portal der Länder (https://www.uvp-verbund.de) zugänglich.

14.  Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wird darauf hingewiesen, dass im Rah-
men der Öff entlichkeitsbeteiligung im o.g. Planfeststellungsverfahren die erhobenen Einwen-
dungen bzw. abgegebenen Äußerungen/Stellungnahmen einschließlich der darin mitgeteilten 
personenbezogenen Daten ausschließlich für das Planfeststellungsverfahren erhoben, gespei-
chert und verarbeitet werden. Nähere Informationen zum Datenschutz in Planfeststellungsverfah-
ren können unter https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/fi les/2025-11/
iii_33.1_betroff eneninformation_nach_art-13_14_ds-gvo.pdf eingesehen werden.
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Nur noch eine Wohnung frei!

In zentraler Lage von Hemsbach wird diese schöne, altersgerechte im 
Erdgeschoss gelegene Eigentumswohnung in kleiner, exklusiver Wohn-
einheit gebaut. Eine großzügige und durchdachte Raumplanung lässt hier 
keine Wünsche offen. Insgesamt steht hier eine Wohnfl äche von ca. 97m² 
zur Verfügung, die in dreieinhalb Zimmer aufgeteilt ist. Der Innenbereich 
zeichnet sich durch seine durchdachte Raumaufteilung aus und punktet mit 
der hochwertigen Ausstattung.

Bedarfsausweis: 20,50 kWh   Energieeffi zienzklasse: A+
Energieträger: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Kaufpreis: € 459.000,- Provisionsfrei

Diese denkmalgeschützte Villa aus dem Jahr 1911 präsentiert sich in 
gepflegtem Zustand und vereint historischen Charme mit modernem 
Wohnkomfort. Das Haus befindet sich in attraktiver Lage, wodurch 
stadtnahes Wohnen ermöglicht wird. Ergänzt wird das Angebot durch 
eine separate Wohnung im Dachgeschoss, die sich ideal für Gäste, äl-
tere Kinder oder zur Nutzung als Homeoffice eignet. 2 Garagen und  
1 Pkw Stellplatz gehören dazu.

Baujahr 1911 | Grundstücksgröße ca. 350 m² | Wohnfläche ca. 220 m² 
Energieausweis: es besteht keine Pflicht!

Monatliche Kaltmiete € 2.530,– zzgl. Nebenkosten und Kaution

Vermietung:  
Historischer Charme trifft großzügiges Wohnerlebnis!

Mögliche Abkürzungen:

Die Art des Energieausweises
Verbrauchsausweis V
Bedarfsausweis B

Weitere Abkürzungen
Baujahr Bj.
Energieeffizienzklasse A+ bis H

Der Energiebedarfs- oder
Energieverbrauchswert in kWh/(m²a)
zum Beispiel 257,65 kWh

Energieträger der Heizung/HZG
Koks, Braunkohle, Steinkohle Ko
Heizöl Öl
Erdgas, Flüssiggas Gas
Fernwärme aus Heizwerk FW
oder KWK
Brennholz, Holzpellets, Hz
Holzhackschnitzel
Elektrische Energie E
(auch Wärmepumpe), Strommix

Alle Angaben ohne Anspruch auf
juristische Gewähr und Vollständigkeit

EnEV 2014: Abkürzungen der Pflichtangaben bei
Immobilienanzeigen bei gültigem Energieausweis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMMOBILIENVERKÄUFE

Wer sucht eine altersgerechte,
moderne 3-Zi.-Wohnung in Auerbach
und möchte sein Haus verkaufen?
Kontakt: Immo-Plan GmbH, E-Mail:
info@immobilien-bensheim.info
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VERMIETUNGEN

Lindenfels-Stadt, Whg./Kleines Haus
(3 ZKB) mit Garten zvm., renoviert,
keine Haustiere, NR, Miete + NK + 3
MMKT. % 06254-7166 AB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MIETGESUCHE

Junger Mann, 38 J., su. Zi. zur Unter-
miete oder WG, Lautertal/Lindenfels/
Fürth. % 06255/ 959885

Mehr Immobilien-Angebote in der Metropolregion Rhein-Neckar finden Sie auf immomorgen.de

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 UND 2 ZIMMER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2 ZIMMER + APP.

SCANNEN UND
HERAUSFINDEN

Wie viel ist Ihre
Immobilie wert?
Schnell und kostenlos über den
Preis Ihrer Immobilie informieren.

Berlin.  Jacke, Pulli oder doch
nur ein Shirt? Im Frühling dreht
man tagsüber manchmal besser
an der Klamottenwahl. Doch
wie sieht das eigentlich am Hei-
zungs-Thermostat aus? Was hier
jetzt sinnvoll ist. Hoch, runter,
hoch, runter: Ist es im Frühjahr
morgens frisch, mittags warum
und abends empfindlich kalt,
sollte man die schwankenden
Temperaturen nicht aufs eigene
Heizverhalten übertragen.

Im Frühjahr ist
die Luft oft feuchter
Hier lohnt sich trotz Jojo-Tem-
peraturen Heizkonstanz, so der
Deutsche Verband Flüssiggas
(DVFG). Demnach lässt man
die Heizung jetzt am besten ein-
fach auf niedriger Stufe laufen.
Wer sich hingegen stark an den
schwankenden Außentempera-
turen orientiert und die Ther-
mostate häufig hoch- und run-
terdreht, verbraucht dem Ver-
band zufolge unnötig Energie.

Das eigene Lüftverhalten
sollte man aber durchaus an die
Jahreszeit anpassen – und im

Frühjahr etwa länger lüften als
im Winter, um etwa Schimmel
vorzubeugen. Der DVFG emp-
fiehlt im Frühling, wenn die Luft
mehr Feuchtigkeit enthält als im

Winter und zusätzliche Feuchte
aus Bad und Küche schlechter
aufnehmen kann, drei bis vier
Lüftungen täglich. Und zwar für
jeweils zehn bis 15 Minuten, am

besten bis zum Nachmittag, um
danach möglichst wenig Raum-
wärme zu verlieren. Feuchte
Luft nach dem Baden, Duschen
und Kochen sollte den Verbrau-

cherzentralen zufolge aber am
besten direkt hinausgelassen
werden.

Luftfeuchte regelmäßig
kontrollieren
Die Verbraucherschützer emp-
fehlen übrigens, die Raum-
feuchtigkeit überhaupt regelmä-
ßig im Blick zu behalten, etwa
mit einem Thermo-Hygrometer.
Wie niedrig der Raumfeuchte-
Wert ausfallen sollte, hängt
demnach dann vom Bauzu-
stand des Hauses und der Au-
ßentemperatur ab: In einem gut
gedämmten Gebäude bereitet
den Verbraucherzentralen zu-
folge ein Wert von rund 60 Pro-
zent in der Wohnung für einige
Zeit vielleicht keine Probleme.
Sei die Gebäudedämmung
schlecht, könnten an kalten Ta-
gen aber auch schon 40 Prozent
an den Wärmebrücken und in
Raumecken zu viel sein. In je-
dem Fall sollte man lüften,
wenn die Fensterscheiben von
innen beschlagen – oder wenn
die Luftfeuchtigkeit längere Zeit
über 50 Prozent liegt. dpa

Im Frühjahr sollte man etwas länger lüften
Wohnen: Verbraucherschützer empfehlen, die Raumfeuchtigkeit regelmäßig im Blick zu behalten, etwa mit einem Thermo-Hygrometer.

Das Lüftverhalten sollten Verbraucher an die Jahreszeit anpassen. SYMBOLBILD: ZACHARIE SCHEURER


